
 

 
Einverständnis Erklärung (Richtlinien für die Teilnahme am Roisdorfer Karnevalszug 

 
 

Die Zugteilnahme ist nur unter Anerkennung der Auflagen der Stadt Bornheim, Beachtung 
der städtischen Informationen und der Benennung eines für die angemeldete Gruppe 
verantwortlichen Leiters möglich. 
Die Gruppe verpflichtet sich, während der Teilnahme am Karnevalszug die Zugordnung nicht 
zu stören und den Weisungen des Ordnungspersonals (OAS, Polizei und Ordnungsamt) 
Folge zu leisten. 
Wir weisen darauf hin, dass bei Nichteinhaltung das Ordnungspersonal berechtigt ist, die 
Gruppe aus dem Zug zu nehmen. 

 
Nicht erlaubt ist das verbreiten oder werfen von Konfetti oder jegliches Wurfmaterial, was 
erheblich zur Verschmutzung des Zug Weges führt. 

 
Das Infoblatt „Hinweise zum Wagenbau“ ist Bestandteil dieser Anmeldung. 

 
Mit Hereingabe Ihrer Anmeldung erkennen Sie an, dass Sie ausreichend über das 
Verhalten im Karnevalszug und die geforderten Sicherheitsvorschriften beim 
Wagenbau belehrt worden sind. 

 
Regelung der Wagenengel seit dem Jahr 2015: 
Seit dem Jahr 2015 muss jede Gruppe, die einen Prunkwagen (Zugmaschine mit 
Anhänger) im Zug verwendet, mind. 4 Wagenengel vorweisen. Ab einer Gesamtlänge 
von 8m, muss die Gruppe 6 Wagenengel stellen. 
Diese Wagenengel müssen auf einer Liste, welche während des Zuges beim 
Fahrzeugführer liegt, niedergeschrieben werden. 

 
Der vom Anmelder benannte Gruppenleiter (falls abweichend vom Anmelder) verpflichtet 
sich durch Unterschrift für die Einhaltung aller mit dieser Anmeldung verbundenen Auflagen 
und Regeln durch alle Teilnehmer der Gruppe Sorge zu tragen. Er ist verantwortlich für den 
reibungslosen Zugablauf und lückenlosen Anschluss zur Vordergruppe. Ihm obliegt die 
Verantwortung für die Sicherheit aller Teilnehmer der Gruppe, sowie der Zuschauer in der 
jeweiligen Umgebung der Gruppe. Er stellt den Veranstalter, namentlich Ortsausschuss 
Roisdorf, von sämtlichen Haftungs- und Schadensersatzansprüchen ausdrücklich frei, die 
aufgrund von Nichtbeachtung der Regeln oder der in der Zuganmeldung genannten 
Erfordernisse entstehen. 

 
 
 
 

 

 

Vorsitzender 

Tobias Pällmann 
Weberstraße 175 
53347 Alfter 
0178 6941817 

Geschäftsführer 

Lukas Wagner Helene-
Weber-Str.11 53332 
Bornheim 
0162 2113199 

Schriftführerin 

Nadine Theis 
Annemarie-Renger- 
Str. 19 
53332 Bornheim 
0151 70028719 

Bankverbindung  
 
Volksbank Köln Bonn eG BIC: 
GENODED1BRS 
IBAN: DE94 3806 0186 0015 6544 14 



 
 

Name des Gruppenleiters:   
 
 
 

Hiermit erkläre ich, dass ich die auf dieser Seite hinterlegten Richtlinien für die 
Teilnahme am Roisdorfer Weiberfastnachtszug gelesen und verstanden habe. 

 
 
 
 

Datum:   Unterschrift:   
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